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RS OGH 1956/12/18 4Ob131/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1956

Norm

ABGB §1162 IIIA

LAG §33

LAO §33

Rechtssatz

Eine Entlassung, die erst drei Tage nach jenem Ereignis, das die Entlassung begründen soll, ausgesprochen wird, kann,

muß aber nicht verspätet sein; es kommt hier darauf an, inwieweit ein angemessener Aufschub zumutbar erscheint.
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